=
I datenschutz-maximum Version 17.03.2018 16:37, Seite 1/ 1

EU-DSGVO

Kapitel 7 - Zusammenarbeit und Koharenz

Artikel 68 - Europaischer Datenschutzausschuss

(1) Der Europaische Datenschutzausschuss (im Folgenden , Ausschuss”) wird als Einrichtung der
Union mit eigener Rechtspersonlichkeit eingerichtet.

(2) Der Ausschuss wird von seinem Vorsitz vertreten.

(3) Der Ausschuss besteht aus dem Leiter einer Aufsichtsbehérde jedes Mitgliedstaats und dem
Europaischen Datenschutzbeauftragten oder ihren jeweiligen Vertretern.

(4) Istin einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbehdrde fiir die Uberwachung der Anwendung
der nach MaBgabe dieser Verordnung erlassenen Vorschriften zustandig, so wird im Einklang mit
den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats ein gemeinsamer Vertreter benannt.

(5) Die Kommission ist berechtigt, ohne Stimmrecht an den Tatigkeiten und Sitzungen des
Ausschusses teilzunehmen. Die Kommission benennt einen Vertreter. Der Vorsitz des
Ausschusses unterrichtet die Kommission Uber die Tatigkeiten des Ausschusses.

(6) Inden in Artikel 65 genannten Fallen ist der Europaische Datenschutzbeauftragte nur bei
Beschlissen stimmberechtigt, die Grundsatze und Vorschriften betreffen, die fur die Organe,
Einrichtungen, Amter und Agenturen der Union gelten und inhaltlich den Grundsatzen und
Vorschriften dieser Verordnung entsprechen.

Passende Paragraphen des BDSG

§ 17 - Vertretung im Europaischen Datenschutzausschuss, zentrale Anlaufstelle

Passende Erwagungsgriinde

139 - Europaischer Datenschutzausschuss

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemal$ ein nicht ausschliel8liches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieruber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel07/artikel68?rev=1521301021 Gedruckt 03.04.2026 13:33


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel07/artikel65
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil1/kapitel5/paragraph17
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr139

	[EU-DSGVO]
	EU-DSGVO
	Kapitel 7 - Zusammenarbeit und Kohärenz
	Artikel 68 - Europäischer Datenschutzausschuss
	Passende Paragraphen des BDSG
	Passende Erwägungsgründe





